
 

 

Dortmunder Golfclub 

 

Satzung 
in der Fassung vom 23.03.2023 

 

 

§ 1   Firma, Sitz, Geschäftsjahr  

(1.) Der Verein führt den Namen „Dortmunder Golfclub e.V.“.  

(2.) Er hat seinen Sitz in Dortmund und ist in das Vereinsregister eingetragen.   

(3.) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2   Zweck  

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 

Pflege und Förderung des Golfsports.   Dieser Satzungszweck wird insbesondere 

verwirklicht durch die Unterhaltung einer Golfanlage, das Abhalten eines geordneten 

Spielbetriebs, die Ausrichtung von Wettspielen, die Förderung golfsportlicher Übungen und 

Leistungen, die Förderung der Jugend und die Teilnahme an Verbandswettspielen.  

 

§ 3   Gemeinnützigkeit  

(1.) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.   

  

(2.) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten vorbehaltlich der Regelung in § 15 (Aufwendungsersatz) keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 

Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden.   

 

§ 4   Mitgliedschaft  

(1.) Der Verein hat aktive und passive Mitglieder.  

 

(2.) Aktive Mitglieder sind solche, die sich aktiv am Golfsport beteiligen. Zu ihnen zählen auch 

Zeit-, Jugend- und Ehrenmitglieder.  

 

(3.) Zeitmitglieder sind Mitglieder, denen ein nur befristetes Recht zur Nutzung der 

Clubeinrichtungen und Teilnahme an den Veranstaltungen des Clubs zusteht. Ihnen stehen 

die Rechte nach § 7 Abs. 1 der Satzung nicht zu. 

 

(4.1) Jugendmitglieder sind Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Ihnen 

stehen die Rechte nach § 7 Abs. 1 der Satzung nicht zu.  

 

(4.2) Darüber hinaus gelten als Jugendmitglieder Personen bis zur Vollendung des 21. 

Lebensjahres bzw. solche in Schul-, Hochschul- bzw. Berufsausbildung bis zur Beendigung 



 

 

derselben, spätestens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ihnen stehen die Rechte 

nach § 7 Abs. 1 zu. 

 

(4.3) Am Ende des Geschäftsjahres, in dem eine der Altersgrenzen erreicht wird, endet die 

Jugendmitgliedschaft und geht ohne Weiteres in die Vollmitgliedschaft eines Erwachsenen 

über. Abs. 7 gilt entsprechend.   

 

(5.) Ehrenmitglieder sind solche, die sich durch ihren Einsatz oder auf andere Weise für den 

Verein besondere Verdienste erworben haben. Die Mitgliederversammlung verleiht auf 

Antrag des Vorstandes die Ehrenmitgliedschaft. Ehrenmitglieder zahlen keine Beiträge und 

Umlagen. 

 

(6.) Passive Mitglieder sind solche, die den Golfsport auf der Vereinsanlage nicht ausüben 

oder Personen, die ohne Spielrecht die Zwecke des Vereins durch ihre Mitgliedschaft 

fördern wollen.   

 

(7.) Will ein Mitglied die Art seiner Mitgliedschaft ändern, so hat er dies bis zum 30. 

November des laufenden Jahres dem Vorstand in Textform mitzuteilen. Die Änderung tritt 

zum 1. Januar des folgenden Jahres ein. 

  

 

§ 5  Erwerb der Mitgliedschaft  

(1.) Wer als Mitglied (§ 4) in den Verein aufgenommen werden will, beantragt seine 

Aufnahme beim Vorstand. Form, Inhalt und Bescheidung des Antrages erfolgen gemäß 

einer Aufnahmeordnung, die vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Beirat aufzustellen 

ist. Einvernehmen ist erreicht, wenn sie vom Vorstand und Beirat mit jeweils einer 2/3 

Mehrheit aller ihrer Mitglieder befürwortet wird. Falls kein Einvernehmen erzielt wird, 

entscheidet die Mitgliederversammlung.  

 

(2.) Jugendmitglieder (§ 4 Abs. 4 S. 1) werden auch ohne Mitgliedschaft eines gesetzlichen 

Vertreters in den Verein aufgenommen. Sie bedürfen für die Antragstellung der vorherigen 

Zustimmung durch den gesetzlichen Vertreter.  

 

(3.) Ehrenmitglieder bedürfen keines Aufnahmeantrages. 

 

 

§ 6  Aufnahmegebühr, Investitionsumlage, Jahresbeitrag, Greenfee, 

Verzehrkarte und sonstige Umlage 

(1.) Jedes Mitglied ist verpflichtet, Beiträge und Umlagen gemäß der Beitragsordnung zu 

zahlen.  

 

(2.) Aufnahmegebühr, Investitionsumlage, Jahresbeitrag, Greenfee und die Höhe des 

Beitrages für eine Verzehrkarte zur Gutschrift für die Vereinsgastronomie, der 10 % des 

Jahresbeitrages nicht überschreiten darf, legen Vorstand (§ 11) und Beirat (§ 12) mit jeweils 



 

 

einer 2/3 Mehrheit aller ihrer Mitglieder in einer gesonderten Beitragsordnung fest. § 5 Abs. 

1 S. 3 gilt entsprechend. 

 

(3.) Erhöhungen des Jahresbeitrages um mehr als 20 % binnen drei Jahren bleiben der 

Mitgliederversammlung vorbehalten. Die Beitragsordnung enthält auch Regeln dazu, ob und 

unter welchen Bedingungen in begründeten Einzelfällen Aufnahmegebühr und Beiträge 

gestundet oder ganz oder teilweise erlassen werden können.  

  

(4.) Sonstige Umlagen bedürfen einer jeweiligen Mehrheit von 3/4 aller Mitglieder des 

Vorstandes und des Beirates. Ihre Festsetzung ist der Höhe nach auf 20% des regulären 

Jahresbeitrages begrenzt und nur zulässig, wenn ein außerordentlicher Finanzbedarf 

vorliegt und dieser durch den Vereinszweck (§ 2) gedeckt ist. Die Festsetzung höherer 

Umlagen bedarf einer Entschließung in der Mitgliederversammlung. Sie darf einen 

Jahresbeitrag je Mitglied nicht überschreiten.  

 

(5.) Die Pflicht zur Zahlung von Umlagen gilt nicht für Jugendmitglieder nach § 4 Abs. 4.1 

und Abs. 4.2.  

 

(6.) Alle Beschlüsse und in der Beitragsordnung vorgesehenen Regelungen und 

Entscheidungen haben die steuerrechtlichen Gemeinnützigkeitsbestimmungen zu 

beachten; andernfalls sind sie unwirksam. 

 

(7.) Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Rückzahlung von geleisteten Beiträgen und 

geleisteten Umlagen, wenn sie im Laufe eines Geschäftsjahres aus dem Verein 

ausscheiden oder auf die Nutzung verzichten. 

 

 

§ 7 Rechte der Mitglieder 

(1.) Aktive Mitglieder haben vorbehaltlich der Regelungen in § 4 Abs. 3 und 4 in der 

Mitgliederversammlung Anwesenheits- und Rede- sowie aktives wie passives Wahlrecht. 

Passiven Mitgliedern steht nur das passive Wahlrecht zu. 

 

(2.) Jedes Mitglied hat das Recht, die Platzanlage und das Clubhaus zu benutzen, an den 

Veranstaltungen nach den geltenden Wettspielbedingungen teilzunehmen und Gäste 

einzuführen. 

 

(3.) Die Benutzung der Platzanlage ohne Greenfee ist aktiven Mitgliedern (§ 4 Abs. 2) 

gestattet. Passive Mitglieder und Gäste haben das jeweils gültige Greenfee zu entrichten.  

 

(4.) Der Vorstand kann Mitgliedern, die in mehreren Golfvereinen Mitglied sind und deren 

Heimatverein ein anderer als der Dortmunder Golfclub ist, die Teilnahme an 

Vereinswettspielen verweigern. Näheres regelt die vom Spielausschuss (§ 14) zu 

erlassende Spielordnung. 

 



 

 

 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft, Ordnungsmaßnahmen 

(1.) Die Mitgliedschaft endet   

  

(a.) mit dem Tod des Mitglieds,  

(b.) durch Austritt des Mitglieds,  

(c.) bei Zeitmitgliedern mit Ablauf der Laufzeit der Mitgliedschaft,  

(d.) durch Ausschluss. 

(e.) durch Streichung aus der Mitgliederliste 

 

(2.) Der Austritt erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand. Die Erklärung 

ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig. Sie muss spätestens am 30. November 

des Jahres zugegangen sein. Die Beweislast für den rechtzeitigen Zugang der 

Austrittserklärung trägt das Mitglied.  

 

(3.) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Satzung, die Vereinsinteressen oder die 

Grundsätze der Sportlichkeit in besonders grober Weise verstoßen hat, mit jeweils ¾ 

Mehrheit aller Mitglieder des Beirates und des Vorstandes durch Beschluss des Vorstandes 

ausgeschlossen werden. Die Voraussetzungen für den Ausschluss liegen insbesondere vor, 

wenn das Mitglied das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit nachhaltig geschädigt oder 

gegen die Satzung in erheblichem Maße verstoßen oder gegen Anordnungen der 

Vereinsorgane schwerwiegend zuwidergehandelt, namentlich bei Verstoß gegen die 

Verhängung einer Ordnungsmaßnahme nach Abs. 3.1 lit. a.) bis c.), oder sich wiederholt 

grob unsportlich verhalten hat.   

 

(3.1) Bei weniger schwerwiegenden Verstößen gegen die Satzung, vereinsschädigendem 

oder unsportlichem Verhalten eines Mitglieds kann der Vorstand anstelle eines 

Ausschlusses die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen beschließen. Diese sind:   

  

(a.) Verwarnung,  

(b.) befristete Wettspielsperre,  

(c.) befristetes Platz- und Clubhausverbot.  

   

Wettspielsperre und Platz- und Clubhausverbot dürfen die Dauer von 12 Monaten nicht 

überschreiten. Die Verpflichtung zur Zahlung des Jahresbeitrages bleibt hiervon unberührt. 

 

(3.2) Vor jeder Maßnahme ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 

Gelegenheit zur persönlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Der Beschluss ist 

mit Gründen zu versehen und dem Mitglied bekanntzugeben. Gegen einen 

Ausschließungsbeschluss steht dem Mitglied das Recht zur Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb eines Monats nach Zugang des 

Ausschließungsbeschlusses und mindestens 14 Tage vor der nächsten 

Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingegangen sein. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet dann endgültig über den Ausschluss des Mitgliedes 



 

 

bzw. über die Aufhebung des Ausschließungsbeschlusses. Mit Versäumen der 

Berufungsfrist oder der schriftlichen Bestätigung des Ausschlusses durch die 

Mitgliederversammlung gegenüber dem Mitglied ist die Mitgliedschaft beendet.   

  

(4.) In allen Fällen der Beendigung der Mitgliedschaft liegt kein Verzicht des Vereins auf 

rückständige Forderungen des Vereins gegenüber dem betroffenen Mitglied vor. § 6 Abs. 7 

gilt entsprechend. 

 

(5.) Mitgliedern, die die Umlage nach § 6 Abs. 2 oder Abs. 4 nicht zahlen wollen, steht ein 

außerordentliches Kündigungsrecht zu. Es ist binnen einer Ausschlussfrist von zwei 

Wochen nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls über die Mitgliederversammlung (§ 

10 Abs. 2) auszuüben. In diesem Falle ist das Mitglied auch nicht verpflichtet, die Umlage 

zu zahlen. 

 

(6.) Mitglieder können aus der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn sie trotz Fristsetzung 

und unter Hinweis auf die Folgen ihre Zahlungsverpflichtungen aus § 6 nicht erfüllen. 

 

 

§ 9 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind  

 

(1.) die Mitgliederversammlung (§ 10), 

(2.) der Vorstand (§ 11), 

(3.) der Beirat (§ 12), 

(4.) die Rechnungsprüfer (§ 13). 

 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1.) Die Mitgliederversammlung ist in den ersten fünf Monaten des Jahres abzuhalten. Sie 

kann aus wichtigem Grund, der den Mitgliedern rechtzeitig mitzuteilen ist, verschoben oder 

als Online-Veranstaltung durchgeführt werden.  Sie ist vom Vorstand unter Einhaltung einer 

Einladungsfrist von drei Wochen in Textform einzuberufen. Die Einladung gilt als form- und 

fristgerecht erfolgt und dem Mitglied als zugegangen, wenn diese 23 Tage vor der 

Mitgliederversammlung an die zuletzt vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Adresse 

oder E-Mail-Adresse versandt wurde. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein 

Änderungen der Anschrift oder E-Mail-Anschrift mitzuteilen. Fehlerhafte oder veraltete 

Adressen gehen zu Lasten des Mitglieds. Weiteres regelt die Geschäftsordnung für 

Mitgliederversammlungen.  

  

(2.) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:   

  

a.)  Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes,  

b.)  Entgegennahme des Berichts der Rechnungsprüfer (§ 13),  

c.)  Entlastung des Vorstandes,  



 

 

d.)  Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das laufende 

Geschäftsjahr und des Planes für mittel- und langfristige Investitionen.  

e.)  Wahl des Vorstandes, 

f.)   Wahl des Beirates,  

g.)  Wahl der Rechnungsprüfer,  

h.)  Beschlussfassung über Satzungsänderungen,  

i.)   Entscheidungen über Umlagen nach § 6 Abs. 4 S. 3 und 4,  

k.)  Beschlussfassung über sonstige in oder für die Mitgliederversammlung gestellte 

Anträge nach § 10 Abs. 4,  

l.)  Bestimmung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstandes; 

m.) Beschlussfassung über die Vereinsauflösung.  

 

(3.) Mit der Einladung zur Mitgliederversammlung ist die vom Vorstand festgesetzte 

Tagesordnung mitzuteilen. Die Tagesordnung hat mindestens die folgenden Punkte zu 

beinhalten: 

 

a.) Jahresbericht des Vorstandes, 

b.) Bericht der Rechnungsprüfer, 

c.) Genehmigung des Jahresberichtes und Entlastung des Vorstandes, 

d.) Haushaltsplan, 

e.) Investitionsplan, 

f.) Anträge zur Mitgliederversammlung. 

 

(4.) Jedes Mitglied kann in Textform verlangen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich 

auf die Tagesordnung gesetzt werden. Solche Anträge sollen spätestens eine Woche vor 

der Mitgliederversammlung beim Vorstand eingehen. Über erst später eingehende  Anträge 

wird abgestimmt, wenn sich die Mitgliederversammlung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 

5 mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dazu 

entscheidet. Der Versammlungsleiter hat dann die Tagesordnung entsprechend zu 

ergänzen. 

 

(5.) Anträge auf Satzungsänderung oder Vereinsauflösung (§16) müssen unter Benennung 

der abzuändernden Vorschrift im Wortlaut mitgeteilt werden und spätestens bis zum 15. 

Februar des entsprechenden Jahres beim Vorstand eingegangen sein. 

(6.) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. Sie fasst - soweit in dieser Satzung nichts Abweichendes 

vorgeschrieben ist – Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

 

(6.1) Bei Wahlen zum Vorstand ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten 

hat. Haben ein oder mehrere Kandidaten weniger Stimmen erhalten, so findet insoweit ein 

zweiter Wahldurchgang statt. Wird abermals die notwendige Mehrheit nicht erreicht, sind 

der oder die Kandidaten gewählt, die in diesem Wahldurchgang die meisten Stimmen 

erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Stimmenthaltungen und 

ungültige Stimmen werden bei Ermittlung der notwendigen Mehrheit nicht berücksichtigt.  



 

 

 

(6.2) Bei Wahlen zum Beirat (§ 12 Abs. 1 S. 1) gilt Abs. 6.1 mit der Maßgabe entsprechend, 

dass die Kandidaten gewählt sind, die mehr als ein Drittel der Stimmen erhalten.  

 

(6.3) Vorbehaltlich der Regelungen in Abs. 6.1 und 6.2 regelt das Wahlverfahren eine vom 

Vorstand im Einvernehmen mit dem Beirat aufzustellende Wahlordnung (§ 12 Abs. 2 lit. d.). 

§ 5 Abs. 1 S. 2 und 3 gelten entsprechend.  

 

(7.) Der Präsident oder eines der Vorstandsmitglieder leitet die Versammlung. Der Vorstand 

bestimmt zu Beginn der Versammlung einen Protokollführer, der über die gesamte 

Versammlung ein Beschlussprotokoll aufzunehmen hat (Abs. 9).  

(8.) Den Kandidaten zur Wahl des Vorstandes ist Gelegenheit zur Vorstellung zu bieten. Bei 

der Wahl der Vorstandsmitglieder ist eine Blockwahl zulässig, sofern nicht mindestens zehn 

der anwesenden Mitglieder die Einzelwahl beantragen. Gleiches gilt bei der Entlastung des 

Vorstandes. Auch bei der Wahl des Beirates (§ 12) ist den Bewerbern Gelegenheit zur 

Vorstellung zu bieten.  

 

(9.) Das Protokoll (Abs. 7 S. 2) ist vom Versammlungsleiter und einem weiteren 

Vorstandsmitglied zu unterzeichnen und den Mitgliedern binnen eines Monats 

bekanntzugeben. Dies kann über die Homepage des Vereins erfolgen. In dem 

Beschlussprotokoll sollen folgende Feststellungen enthalten sein: Ort und Zeit der 

Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der 

erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die 

Art der Abstimmung. 

(10.) Der Vorstand kann, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, jederzeit eine 

außerordentliche Versammlung der Mitglieder mit einer Frist von zwei Wochen einberufen. 

Der Vorstand hat ebenso eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn 

dies der Beirat mit 2/3 der Stimmen aller seiner Mitglieder oder 1/10 der stimmberechtigten 

Mitglieder in Textform verlangen. In dem Verlangen ist der Grund für den Antrag 

auszuführen. Die Frist zur Einberufung beträgt vier Wochen. Die außerordentliche 

Mitgliederversammlung hat die gleiche Befugnis wie die ordentliche Mitgliederversammlung. 

Einberufung und die Abhaltung der außerordentlichen Mitgliederversammlung richten sich 

nach den vorstehenden Vorschriften.   

  

 

§ 11 Vorstand 

(1.) Der Vorstand, dem nur Mitglieder des Vereins angehören können, leitet den Verein. Er 

besteht mindestens aus fünf Personen.  Dem Vorstand müssen angehören:  

  

a.) Präsident,  

b.) Schatzmeister,  

c.) Liegenschaftswart,  

 



 

 

Dem Vorstand sollen angehören  

 

d.) Sportwart,  

e.) Jugendwart,  

f.) IT- und Kommunikationswart.  

 

Die Anzahl der Vorstandsmitglieder einschl. des Präsidenten darf neun Personen nicht 

überschreiten.  

 

(2.) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Präsident und drei weitere 

Vorstandsmitglieder, die vom Vorstand bestimmt und in das Vereinsregister als 

geschäftsführendes Vorstandsmitglied eingetragen sind. Der Verein wird jeweils durch zwei 

dieser Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.  

 

(3.) Der Vorstand wird für die Dauer von drei Jahren von der Mitgliederversammlung 

gewählt. Er bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand wirksam gewählt ist. Die 

Übergangszeit wird auf höchstens sechs Monate begrenzt.   

 

(4.) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, bestimmt der 

Vorstand ein Ersatzmitglied für die Dauer bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Eine 

Ämterhäufung soll vermieden werden. Tritt sie ausnahmsweise auf, ist eine 

Stimmenhäufung nicht mit ihr verbunden. 

(5.) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der Präsident oder der Stellvertreter und 

insgesamt 2/3 aller Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst seine 

Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten 

den Ausschlag. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes, die dieser zu 

beschließen hat.   

 

(6.) Über die Sitzungen des Vorstandes ist ein Protokoll aufzunehmen. Eine Abschrift ist 

dem Beirat auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.  

 

(7.) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer bestellen.  

 

 

§ 12 Beirat 

(1.) Der Beirat, dem nur Mitglieder des Vereins angehören können, berät den Vorstand, 

soweit die nachstehenden Absätze nichts anderes regeln. Er besteht aus mindestens fünf, 

höchstens sieben Mitgliedern, die die Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren 

wählt. Der Beirat wählt in seiner ersten Sitzung nach der Wahl einen Vorsitzenden und einen 

stellvertretenden Vorsitzenden.  

(2.) Folgende Beschlüsse des Vorstandes bedürfen der Zustimmung des Beirats:  

 

(a.) Aufnahmeordnung gem. § 5 Abs. 1, 



 

 

(b.) Beitragsordnung gem. § 6 Abs. 1,  

(c.) Umlagen gem. § 6 Abs. 2, soweit sie nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten 

sind, 

(d.) Wahlordnung gem. § 10 Abs. 6.3, 

(3.) Der Vorstand hört den Beirat vor Ausführung in allen grundlegenden Fragen an, 

insbesondere bei   

  

(a.) einer geplanten Änderung der Satzung,  

(b.) Verträgen, die Grundstücke betreffen,  

(c.) Aufstellung des Haushaltsplans und des Investitionsplanes 

(d.) Anstellungsverträgen, die im Einzelfall einen Jahreswert von 50.000.- € 

überschreiten,  

(e.) Verträgen mit einem Head Pro,  

(f.) alle sonstigen Verträge, deren Laufzeit 36 Monate überschreitet, 

(g.) Maßnahmen über wesentliche Änderungen an Golfplatz und -gebäude sowie 

am Maschinenpark, die im Einzelfall ein Volumen von 10 % der nominellen 

Jahresbeiträge überschreiten,  

(h.) Beschlüsse über Abweichungen von über 20.000.- € für Investitionsausgaben 

gegenüber dem laufenden Investitionsplan,  

(i.) der inhaltlichen Gestaltung der Richtlinie zum Aufwendungsersatz, 

(j.) Maßnahmen zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders der 

Clubmitglieder. 

  

Der Vorstand informiert rechtzeitig den Beiratsvorsitzenden oder seinen Stellvertreter über 

solche Maßnahmen.  

 

(4.) Dem Beiratsvorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, einem anderen Mitglied des 

Beirates steht das Recht zu, an Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht teilzunehmen.  An 

den Sitzungen des Beirats kann ein Vorstandsmitglied ohne Stimmrecht teilnehmen. 

  

(5.) Über die Sitzungen des Beirats ist ein Protokoll zu fertigen; eine Abschrift ist dem 

Vorstand auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.  

  

(6.) Scheidet ein Mitglied des Beirates während der Amtsperiode aus, bestimmt der Beirat 

ein Ersatzmitglied für die Dauer bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 13 Rechnungsprüfer - Jahresabschluss 

(1.) Der Vorstand hat bis Ende März nach Schluss des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss unter Einhaltung der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften 

aufzustellen. Der Vorstand hat den Wirtschaftsprüfer mit der Erstellung des 

Jahresabschlusses einschließlich Plausibilitätsprüfungen zu beauftragen, der die Bücher 

des Vereins führt.  

  



 

 

(2.) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von drei Jahren zwei Rechnungsprüfer, 

die bevorzugt Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer sein sollen oder über eine vergleichbare 

Qualifikation verfügen. Gegenstand der Tätigkeit der Rechnungsprüfer sind jeweils die 

Beurteilung 

 

(a.) des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses und   

(b.) der Soll-Ist-Rechnungen sowie 

(c.) der Planrechnungen der Investitionen und  

(d.) Überprüfung einer angemessenen Ausgabenhöhe (Wirtschaftlichkeit) der 

Maßnahmen. 

 

Die Rechnungsprüfer sollen eine unterjährige Prüfung, die in der Mitte des Geschäftsjahres 

liegen soll, durchführen und haben das Recht, an einer Abschlussbesprechung des 

Vorstandes mit dem Wirtschaftsprüfer teilzunehmen.  

 

(3.) Die Rechnungsprüfer berichten in der Mitgliederversammlung über das Ergebnis ihrer 

Beurteilungen; darüber hinaus geben sie der Mitgliederversammlung eine Empfehlung über 

die Entlastung des Vorstandes. 

 

 

§ 14 Ausschüsse 

Der Vorstand kann aus dem Kreis der Mitglieder (§ 4) Ausschüsse bilden, denen jeweils 

mindestens ein Mitglied des Vorstandes und des Beirates angehören soll. Solche 

Ausschüsse haben beratende Funktion.  Es werden mindestens ein Spielausschuss und ein 

Vorgabenausschuss gebildet. 

  

 

§ 15 Vergütung für Vereinstätigkeit  

(1.) Die Mitglieder der Organe (§ 9 Nr. 2 bis 4) üben ihre Tätigkeit stets ehrenamtlich aus.  

  

(2.) Im Übrigen haben die Mitglieder der Organe nur einen Anspruch auf 

Aufwandsentschädigung nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die 

Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere angemessene 

Reisekosten, Porto und Telefon.  

 

(3.) Einzelheiten regelt eine Richtlinie zum Aufwendungsersatz, die vom Vorstand nach 

Anhörung des Beirats aufzustellen ist.  

 

 

§ 16    Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins 

(1.) Eine Änderung der Satzung bedarf einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen. 

Die beantragten Änderungen müssen den Mitgliedern in der Einladung zu der betreffenden 

Mitgliederversammlung bekannt gegeben werden. 

 



 

 

(2.) Über einen Antrag auf Auflösung des Vereins kann nur abgestimmt werden, wenn dieser 

Antrag auf die Tagesordnung einer zu diesem Zwecke einberufenen Mitgliederversammlung 

gesetzt und den Vereinsmitgliedern ordnungsgemäß unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens 4 Wochen unter der letztbekannten Anschrift mitgeteilt worden ist. Die 

rechtzeitige Absendung des Einladungsschreibens ist ausreichend. Die Auflösung des 

Vereins kann nur bei Anwesenheit von mindestens 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder mit 

2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

 

(3.) Bei unzureichender Beteiligung an dieser Mitgliederversammlung ist innerhalb eines 

Monats (nicht aber für denselben Tag) eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, 

in der alsdann die Auflösung mit 3/4 Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder beschlossen werden kann. 

 

§ 17 Vermögensübergang bei Auflösung des Vereins 

(1.) § 6 Abs. 7 gilt auch für den Fall der Auflösung des Vereins. 

 

(2.) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an das Sportamt der Stadt Dortmund, das es 

unmittelbar und ausschließlich für den in § 2 der Satzung genannten Zweck zu verwenden 

hat.    

 

§ 18 Haftung 

(1.) Der Verein, seine Organmitglieder und die im Interesse oder für die Zwecke des Vereins 

im Auftrag handelnden Personen haften gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht 

für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder im Rahmen des 

Vereinsbetriebes, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins 

oder bei Veranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die 

Versicherung des Vereins gedeckt sind. Der Vorstand ist verpflichtet, eine den 

Anforderungen des S. 1 entsprechende Haftpflichtversicherung abzuschließen.  

  

(2.) Werden die Personen nach Abs. 1 von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung 

herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen 

den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer angemessenen Aufwendungen zur Abwehr der 

Ansprüche sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter. 

 

§ 19 Datenschutz 

Der Vorstand hat nach Maßgabe der jeweils gültigen Gesetze und Verordnungen 

verbindliche Anweisungen für Schutz und Sicherheit der Daten der Mitglieder zu erlassen. 

Er bestimmt dazu einen Datenschutzbeauftragten. 

 

 

ENDE 

 

 


